
Auslandsvertretung

sen der bürgerlichen Gesellschaft dar. 
Die Klassenkämpfe im Kapitalismus 
übertreffen die in den vorangegange
nen Ausbeutergesellschaftsformatio
nen weit an Intensität, Umfang und 
Breite. Sie vertiefen und erweitern 
sich besonders unter den Bedingun
gen des Imperialismus mit der Ver
schärfung aller grundlegenden Wi
dersprüche und führen schließlich in 
der -» sozialistischen Revolution zur 
Beseitigung des Kapitalismus als der 
historisch höchsten und zugleich letz
ten Ausbeutergesellschaft. Die wich
tigste Aufgabe und Funktion des 
bürgerlichen Staates besteht in der 
Aufrechterhaltung der kapitalisti
schen Ausbeuterordnung, vor allem 
im Schutz des kapitalistischen Privat
eigentums an den Produktionsmitteln 
und in der Unterdrückung der Ar
beiterklasse und der anderen werk
tätigen Klassen und Schichten sowie 
der Niederhaltung jeder demokrati
schen Bewegung. Die Geschichte des 
Kapitalismus ist zugleich die Ge
schichte zahlloser durch kapitalisti
sche Staaten entfesselter Kriege, die 
schließlich unter den Bedingungen 
des Imperialismus im Kampf der 
imperialistischen Hauptmächte um 
die Neuaufteilung der Welt und im 
Kampf gegen den Sozialismus und 
die nationale Befreiungsbewegung 
zur Entfesselung zweier verheerender 
Weltkriege und anderer aggressiver 
Handlungen führten. Zwischen dem 
bürgerlichen Staat im vormonopoli
stischen Kapitalismus und dem bür
gerlichen Staat im imperialistischen 
Stadium des Kapitalismus bestehen 
Unterschiede, die vor allem 
durch die Veränderungen der sozial
ökonomischen Struktur bedingt sind. 
Im vormonopolistischen Kapitalismus 
ist der bürgerliche Staat Ausdruck 
der „Herrschaft der Gesamtbour
geoisie“ (Marx), im Imperialismus 
sichert er die Herrschaft der zah
lenmäßig kleinen Schicht der Fi
nanzoligarchie. Regierungsform, -> 
Staat, -> Staatsform, -> politisches 
Regime
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Auslandsvertretung (staatliche) : 
Organ für auswärtige Beziehungen, 
das als offizielle staatliche Vertretung 
von einem Staat in einem anderen 
Staat oder bei einer internationalen 
Organisation zur Unterhaltung und 
Entwicklung internationaler Be
ziehungen für ständig eingerichtet 
wird (ständige A.) oder sich zeitwei
lig dort aufhält (Sondermissionen, 
Diplomatie ad hoc). Die Errichtung 
bzw. Entsendung einer A., ihr Status, 
ihr Sitz u. a. werden zwischen den 
beteiligten Staaten vereinbart. Die 
ständigen A. in anderen Staaten un
terteilt man in : a) diplomatische 
Missionen (Botschaften, Gesandt
schaften, Missionen u. a. A., denen 
diplomatische Rechte zuerkannt wor
den sind); b) konsularische Ver
tretungen (Generalkonsulate, Konsu
late, Vizekonsulate und Konsular
agenturen); c) staatliche Wirtschafts
und Handelsmissionen bzw. Han
delsvertretungen. Zeitweilige A. 
(Sondermissionen) sind z. B. : Dele
gationen unter Leitung eines Staats
oberhauptes, Regierungschefs oder 
anderer hoher staatlicher Repräsen
tanten zur Teilnahme an internatio
nalen Konferenzen, zu Staatsbe
suchen usw. ; Sondermissionen zur 
Lösung von Aufgaben auf Spezial
gebieten der zwischenstaatlichen Be
ziehungen. Die Sondermissionen ar
beiten parallel zu den ständigen A. 
Für die Entsendung von Sondermis
sionen ist das Bestehen von diploma
tischen oder konsularischen Be
ziehungen zwischen den beteiligten 
Staaten nicht erforderlich. Die DDR 
unterhält mit einer ständig wach
senden Zahl von Staaten diploma
tische Beziehungen (Stand März 
1974: mit 103 Staaten), wird in der 
Regel in diesen Staaten von bei 
den Staatsoberhäuptern akkreditier
ten Botschaftern der DDR vertreten 
und errichtete bzw. errichtet ihre 
Botschaften in den Hauptstädten 
bzw. am Sitz der Regierung dieser 
Staaten. Die Botschaften haben die 
Aufgabe, die DDR im Empfangs-
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